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Formulare in sonderpädagogischen Verfahren im Schulamtsaufsichtsbereich 
des Schwalm-Eder-Kreises und des Landkreises Waldeck-Frankenberg – Stand 01.11.2024 

Stempel allgemeine Schule     Eingangstempel SSA 

11.3. Herstellen des Benehmens mit dem SSA für die Empfehlung des     
Förderausschusses durch die Schulleitung 

  gemäß §54, Abs. 2 und 3 HSchG für: 

Vorname, Name des Kindes: 

Geburtsdatum: 

 

Der Anspruch auf sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt 

☐ wird aufgehoben.

☐ besteht weiterhin.

☐ Die Schülerin/ der Schüler kann an der
Name der Schule, Ort 

☐ im inklusiven Unterricht

☐
im Rahmen der vorbeugenden Maßnahmen der allgemeinen Schule und des
Beratungs- und Förderzentrums

unterrichtet und gefördert werden. 

☐ Andere Entscheidung mit Begründung:

Die vollständigen Unterlagen zur Überprüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische 
Förderung werden zur Genehmigung an das Staatliche Schulamt in Fritzlar weitergeleitet. 

Ort, Datum, Unterschrift 
Schulleitung allg. Schule: 
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